
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Die Kryptowährungen, Teil 1.
� Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at
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Zinstragende Veranlagung
Werden Kryptowährungen zins-
tragend veranlagt, dann stellen sie 
Wirtschaftsgüter im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes (Ein-
künfte aus Kapitalvermögen) dar. 
Realisierte Wertsteigerungen 
unterliegen dann grundsätzlich 
dem Einkommensteuersatz in 
Höhe von 27,50 Prozent.

Haben Sie Kryptowährungen im Privatvermögen? Teil 1

Steuern im Bild, Teil 154

Zinstragende Veranlagung

Auf die steuerlichen Aspekte 
von Kryptowährungen im 
Betriebsvermögen wurde bereits 
an anderer Stelle hingewiesen. 
Auch zu den steuerlichen Konse-
quenzen von Kryptowährungen 
im Privatvermögen hat das BMF 
über seine Rechtsansicht 
wie folgt informiert:


